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renden eine intensive «Nachbearbeitung« des

Themas. Zu diesem Zwecke werden ab Januar
1991 entsprechende Fragebogen zur Verfügung
stehen.

Ein wichtiges Ziel unserer Sicherheitspolitik ist
die

Verteidigungsbereitschaft

Diese verlangtauch im Frieden Schutzmassnah-
men. Die Geheimhaltung ist eine dieser Mass-
nahmen. Es geht darum, einen möglichen Geg-
ner am Auskundschaften unserer Verteidi-
gungsanstrengungen zu hindern.

Deshalb unterliegen der Geheimhaltungspflicht
schutzwürdige sowie als schützenswert bezeich-
nete Informationen, namentlich

- Sicherheitsmassnahmen im Truppen- und
Verwaltungsbereich (Wachtbefehle, Zutritts-
regelungen, Kontrollmechanismen, Schutz
von Persönlichkeiten usw.);

- Mobilmachungsstandorte von Stäben und

Einheiten;

- Einsatzplanungen für den Ernstfall;

- Nicht allgemein wahrnehmbare militärische
Anlagen oder Teile davon;

- Zweckbestimmung, Autonomie, Ausrüstung,
Bewaffnung, Benützer und Belegung von mi-
litärischen Anlagen;

- Angaben aufgrund besonderer Rechtsverhält-
nisse (Amts- und Dienstgeheimnis, Urheber-
recht, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnis
sowie vertragliche Regelungen);

- als schützenswert bezeichnete Bestandteile
von Systemen, Waffen und Geräten;

- Informationen über geplante oder entstehen-
de militärische Anlagen.

Was wird vom Schutz- und Sicherheitsbeauftrag-
ten (SB) erwartet?

DerSB wird bei der Vermittlung all dieserNeue-
rungen eine wichtige Stellung einnehmen.

Es geht darum, die Neuerungen stufengerecht
weiterzugeben. In den kleineren Verwaltungsor-
ganisationen dürfte die Ausbildung ausschliess-
lieh durch den SB erfolgen können. In grösseren
Organisationen wird sich die Ausbildung von ei-

nigen Leuten aufdrängen, welche ihrerseits wei-
terausbilden.

Schlussbemerkungen

Die neuen Erlasse im Bereich des Informations-
und Objektschutzes sind nicht revolutionär, son-
dem evolutionär. Dies entspricht am ehesten
dem Wesen der Verwaltung.

In einigen Bereichen wurde eine Öffnung, die
beinahe als Liberalisierung bezeichnet werden
könnte, herbeigeführt. Demgegenüber steht die
feste Absicht, die übrigens in vielen Detailvor-
Schriften zum Ausdruck kommt, weniger zu
schützen, dies aber richtig und mit aller Konse-
quenz!

Bekanntlich brauchen Neuerungen mehrere
Jahre, bis sie sich überall durchgesetzt haben.
Dies wird wohl auch im vorliegenden Fall nicht
anders sein. An Ihnen liegt es jedoch, in Ihrem
Verantwortungsbereich das Nötige vorzukeh-
ren, damit bei Ihnen die Einführungs- und Um-
Stellungszeit so kurz als möglich anfällt.

Die Zentralstelle EMD für Schutz und Sicher-
heit im Stab der Gruppe für Generalstabsdien-
ste dankt Ihnenjetztschon bestens für Ihre wert-
volle Mitarbeit.
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Sie lesen im nächsten (Der Fourier)

Die Berichterstattung über die Delegiertenver-
Sammlung und die Wettkampftage vom 26. und
27. April in Frauenfeld wird Hauptbestandteil
der nächsten Ausgabe sein.

Die Juni-Nummer enthält auch die jährliche
Fortsetzung unserer Serie über die Versorgung
ausländischer Armeen. Dieses Jahr berichtet
unser Autor, Hartmut Schauer, über die Versor-
gung in der kanadischen Armee.
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